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RS OGH 1990/5/9 9ObA501/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1990

Norm

ABGB §1153 B

Rechtssatz

Bei der Bestimmung des Umfanges der Dienste gemäß § 1153 Satz 2 ABGB ist - mangels kollektivvertraglicher

Festlegung -, sofern nicht eine bloße Teilzeitbeschäftigung beabsichtigt ist, grundsätzlich die im Betrieb übliche

Arbeitszeit als angemessen und übliche Arbeitszeit anzusehen.
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